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(54) Siebdruckform sowie Verfahren zu deren Herstellung

(57) Die Erfindung betrifft eine Siebdruckform (1,
11) mit einem Sieb (3, 13), in dem Öffnungen (4, 14) in
den für den Durchtritt eines zu druckenden Materials

vorgesehenen Bereichen vorhanden sind, welche da-
durch gekennzeichnet ist, daß das Sieb (3, 13) aus ei-
nem mit Fasern verstärktem Kunststoff besteht, in dem
die Öffnungen (4, 14) eingebrannt sind.



EP 1 302 314 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Siebdruckform mit
einem Sieb, in dem Öffnungen in den für den Durchtritt
eines zu drukkenden Materials vorgesehenen Berei-
chen vorhanden sind, sowie ein Verfahren zu deren Her-
stellung.
[0002] Im Stand der Technik werden Siebdruckfor-
men auf elektrolytischem bzw. galvanischem Weg her-
gestellt, also mit Mitteln der Galvanoplastik bzw. Elek-
troformung (vgl. H. J. Heinrich, Galvanoplastische Sieb-
herstellung, Metalloberfläche, Dezember 1965, Heft 12,
S. 369 ff.). Dies gilt insbesondere für Rotationssieb-
druckformen. Dabei kann grundsätzlich zwischen zwei
Verfahren unterschieden werden.
[0003] Bei dem einen Verfahren wird eine ebene oder
walzenförmige Muttermatrize verwendet, die ein regel-
mäßiges, siebstegartiges Muster elektrisch leitender
Abscheideflächen aufweist, welche elektrisch nicht lei-
tende Bezirke - auch "Inseln" genannt - umgeben. Die
nicht leitenden Bezirke werden gewöhnlich dadurch
hergestellt, daß in die Muttermatrize entsprechende
Vertiefungen eingeformt und diese dann mit elektrisch
nicht leitendem Material bündig bis zur Oberfläche der
Abscheideflächen gefüllt werden.
[0004] Für den Abscheidevorgang wird die Mutterma-
trize in ein Elektrolytbad eingetaucht und bildet dort die
Kathode. Nach Einschalten des elektrischen Stroms
scheiden sich die im Elektrolytbad vorhandenen Metal-
lionen auf den Abscheideflächen entsprechend dem
Muster ab. Es entstehen auf diese Weise Siebstege,
während die elektrisch nicht leitenden "Inseln" im we-
sentlichen von den Metallionen frei bleiben und auf die-
se Weise Sieböffnungen entstehen. Ist die gewünschte
Siebdicke erreicht, wird der Abscheidevorgang abge-
brochen und das so entstandene vollperforierte Sieb
von der Muttermatrize abgezogen (vgl. EP-B-0 038 104;
EP-B-0 049 022; US-A-4 913 783; DE-A-100 37 521).
[0005] Bei Flachsiebdruckformen kann das Sieb klas-
sischerweise auch als feinmaschiges und feinfädiges
Siebgewebe ausgebildet sein, das dann wie das galva-
nisch hergestellte Sieb als Träger für eine Schablone
dient.
[0006] In einem nachfolgenden Verfahren wird das
Sieb vollflächig mit einem lichtempfindlichen und was-
serlöslichen Schablonenmaterial beschichtet, so daß
die Öffnungen verschlossen werden. Das Schablonen-
material wird dann in bestimmten Bereichen belichtet,
wodurch diese Bereich gehärtet werden. Die anderen
Bereiche werden ausgewaschen, so daß dort wieder die
ursprünglichen Öffnungen für den Durchtritt der Druck-
farbe entstehen. Die Belichtung kann mit Hilfe eines
Diapositivs geschehen. Statt dessen kann auch ein mit-
tels Laser oder mikroelektromechanischen Spiegelsy-
stemen erzeugter Lichtstrahl verwendet werden (vgl.
EP-A-0 658 812; EP-A-0 953 877).
[0007] Statt des vorbeschriebenen Belichtungsver-
fahrens können Bereiche des Schablonenmaterials

auch dadurch entfernt werden, daß es dort mittels Laser
ausgebrannt wird.
[0008] Bei der zweiten Verfahrensweise, auch Galva-
noplastik im engeren Sinne genannt, wird auf eine Mut-
termatrize, die über ihre gesamte Erstreckung eine me-
tallische und damit elektrisch leitende Oberfläche hat,
eine elektrisch isolierende Fotoschicht aufgebracht.
Hierfür wird ebenfalls lichtempfindliches und wasserlös-
liches Schablonenmaterial verwendet. Das Schablo-
nenmaterial wird dann mittels eines Diapositivs in den
Bereichen vollflächig belichtet, wo keine Druckfarbe
durchtreten soll, während in den Bereichen, die für den
Durchgang der Druckfarbe vorgesehen sind, eine Loch-
musterbelichtung vorgenommen wird. Die belichteten
Bereiche härten hierdurch aus und werden an der Mut-
termatrize fixiert. Die übrigen Bereiche bleiben wasser-
löslich. In einem weiteren Verfahrensschritt werden die
nicht gehärteten Bereiche ausgewaschen. Auf diese
Weise werden die Bereiche der Muttermatrize, die für
die Druckfarbe undurchlässig sein sollen, vollflächig
freigelegt, während in den anderen Bereichen den vor-
gesehen Öffnungen entsprechende "Inseln" verbleiben.
[0009] Im Anschluß daran erfolgt der Abscheidevor-
gang in der gleichen Weise wie bei der ersten Verfah-
rensweise. Der Unterschied zu dieser Verfahrensweise
besteht darin, daß nur in den Bereichen Sieböffnungen
entstehen, wo die Druckfarbe durchtreten soll, und daß
in den anderen Bereichen das Metall vollflächig abge-
schieden wird. Nach dem Abziehen von der Mutterma-
trize steht dann eine fertige Siebdruckform zur Verfü-
gung.
[0010] Die bisher bekannten Herstellungsverfahren
für Siebdruckformen sind zeit- und kostenaufwendig, da
eine Vielzahl von Herstellungsschritten erforderlich
sind. Außerdem wird beim Galvanisieren mit umwelt-
problematischen Bädern gearbeitet. Das Schablonen-
material muß nach einer Reinigung der Siebdruckform
fachgerecht entsorgt werden.
[0011] Ein weiteres Problem besteht darin, daß mit-
tels galvanoplastischer Verfahren nur relativ dünne
Siebdruckformen hergestellt werden können, da anson-
sten die Gefahr besteht, daß die Löcher zuwachsen
(vgl. EP-B-0 049 022; EP-B-0 038 104; EP-B 0 907 766,
DE-A-100 37 521). Dies wiederum hat zur Folge, daß
das zu druckende Material - Druckfarbe, Klebstoff oder
dergleichen - nur in geringer Dicke auf das zu bedruk-
kende Substrat aufgetragen werden kann. Für bestimm-
te Anwendungszwecke ist es jedoch erwünscht, daß
das Substrat mit einer wesentlich größeren Schichtdik-
ke und offeneren Fläche bedruckt wird.
[0012] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Siebdruckform bereitzustellen, mit der sich das
zu drukkende Material in wesentlich größerer Schicht-
dicke auf ein Substrat auftragen läßt und deren Herstel-
lung erheblich kostengünstiger ist. Eine weitere Aufga-
be besteht darin, ein Verfahren zur Herstellung dieser
Siebdruckform vorzuschlagen.
[0013] Die erste Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
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durch gelöst, daß das Sieb aus einem Kunststoff be-
steht, in dem die Öffnungen vorzugsweise mittels eines
Lasers eingebrannt sind. Grundgedanke der Erfindung
ist es also, für das Sieb ein Kunststoffmaterial zu ver-
wenden und dann die Öffnungen für den Durchtritt des
zu druckenden Materials nachträglich einzubrennen.
Damit lassen sich Siebdruckformen mit einer wesentlich
dickeren Wandstärke verwirklichen als bei den galva-
nisch hergestellten Siebdruckformen. Vorzugsweise
kann ein Dickenbereich von 0,5 bis 1,5 mm abgedeckt
werden. Insbesondere im Bereich über 0,5 mm wird die
Möglichkeit eröffnet, wesentlich dickere Druckschichten
zu erzeugen, also beim Drucken mehr zu druckendes
Material durch die Öffnungen des Siebes hindurchzu-
drücken und auf dem zu bedruckenden Substrat aufzu-
bringen. Die erfindungsgemäße Siebdruckform eignet
sich deshalb vor allem für das Drucken von Klebstoff
oder Silikon, beispielsweise für den Flockdruck von Tex-
tilien.
[0014] Dabei läßt sich unabhängig von der Dicke des
Siebes bei einer 25 mesh entsprechenden Anzahl von
Öffnungen eine offene Fläche von 36 % und bei einer
10 mesh entsprechender Anzahl von Öffnungen eine of-
fene Fläche von 67 % verwirklichen, also wesentlich hö-
her liegende offene Flächen als bei der galvanischen
Herstellung von Siebdruckformen.
[0015] Als Kunststoffe für die Siebdruckform kommen
Thermo-, aber auch Duroplaste in Frage, die eine aus-
reichende Festigkeit bezüglich der Beanspruchen beim
Siebdruck haben. Bei größeren Dicken reicht in der Re-
gel ein nicht amierter Kunststoff aus. Bei geringeren Dik-
ken ist es empfehlenswert, einen faserverstärkten
Kunststoff zu verwenden.
[0016] Als Fasern für den faserverstärkten Kunststoff
kommen insbesondere Glasfasern in Frage, da sie dem
Laserstrahl nur wenig Widerstand entgegensetzen.
Aber auch Kohlenstoffasern oder Borfasern können ein-
gesetzt werden. Die Fasern sollten einen möglichst ge-
ringen Durchmesser haben, damit sie dem Laserstrahl
keinen größeren Widerstand entgegensetzen, vorzugs-
weise im Bereich von 5 - 13 µ.
[0017] Als Kunststoffe eignen sich insbesondere Du-
roplaste, wie Epoxidharze, ungesättigte Polyesterhar-
ze, Phenol- oder Furanharze, da hierdurch besonders
exakte Öffnungen herstellbar sind. Im Gegensatz zu ei-
nigen Thermoplasten kommt es beim Einbrennen der
Öffnungen nicht zum Schmelzen der an die Öffnungen
angrenzenden Bereiche.
[0018] Ein weiterer Vorzug ist die einfache Herstel-
lung der Siebdruckform. Ein Sieb aus faserverstärktem
Kunststoff läßt sich beispielsweise dadurch herstellen,
daß eine Kunststoffschicht auf einer zuvor mit Trennmit-
tel behandelten Unterlage oder Walze aufgebracht und
dann Fasermaterial, beispielsweise in Form von Bän-
dern, Vliesen, Matten oder dergleichen in den Kunststoff
eingebettet wird, z. B. in das Kunststoffmaterial einge-
drückt wird. Auf diese Weise erhält man eine einseitig
glatte Platte bzw. ein einseitig glattes Rohr, das auf der

anderen Seite zwecks Erzielung einer gleichmäßigen
Dicke geschliffen wird. Bei nicht faserverstärktem
Kunststoff kann ein Rotationssieb durch Extrudieren
und ein Flachsieb durch Verwendung von Plattenmate-
rial hergestellt werden.
[0019] Ein besonderer Vorzug der Erfindung ist darin
zu sehen, daß bei Verwendung eines Lasers zur Her-
stellung der Öffnungen jede beliebige Formgebung der
Öffnungen verwirklicht werden kann und daß die Öff-
nungen nur dort vorgesehen werden, wo die Siebdruck-
form für das zu druckende Material durchlässig sein soll.
Für die Dessinierung ist deshalb kein Schablonenmate-
rial erforderlich. Dabei können unterschiedlichste Form-
gebungen für die Öffnungen vorgesehen werden, die
auch miteinander vermischt und regelmäßig oder unre-
gelmäßig angeordnet werden können. Der Laserstrahl
sorgt dafür, daß die Öffnungen scharf begrenzt sind. Au-
ßerdem können mit Hilfe des Laserstrahls besonders
kleine Öffnungen dicht nebeneinander gesetzt werden,
so daß der Druck sehr gleichmäßig ist.
[0020] Die erfindungsgemäße Siebdruckform kann
als Flachsiebdruckform für den Flachsiebdruck ausge-
bildet werden. Sie eignet sich aber vor allem als Rota-
tionssiebdruckform. Dabei hat sich herausgestellt, daß
die Roationssiebdruckform auch als Flachsiebdruck-
form verwendet werden kann, wenn sie axial aufge-
schnitten und plan gelegt wird. Der Kunststoff kann
nämlich so biegsam eingestellt werden, daß das Plan-
legen auch bei Siebdicken bis 0,5 mm gelingt. Galva-
nisch hergestellte Siebe lassen sich so nur behandeln,
wenn sie außerordentlich dünn sind. Dann sind sie aber
auch sehr empfindlich und brechen leicht.
[0021] Die Öffnungen können senkrecht zur Oberflä-
che des Siebes - bei einem Rotationssieb in radialer
Richtung - eingebrannt werden. Vorteilhaft ist es jedoch,
wenn die Öffnungen schräg zur Oberfläche des Siebes
eingebrannt werden. Auf diese Weise wird beim Ein-
brennen ein Zurückspritzen des Kunststoffmaterials auf
die Linse des Lasers vermieden. Ein wichtiger Vorteil
besteht zudem darin, daß das zu druckende Material
leichter durch die Öffnungen hindurchgedrückt werden
kann, was sich insbesondere bei dickeren Sieben gün-
stig auswirkt. Dabei sollten sich die Öffnungen zwar
schräg, jedoch in der vorgesehenen Bewegungsrich-
tung des Siebdruckrakels erstrecken, da hierdurch be-
sonders günstige Bedingungen für das Eindrücken des
zu druckenden Materials in die Öffnungen gegeben
sind.
[0022] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, daß das Sieb auf seiner Austrittsseite -
als dort, wo bestimmungsgemäß das zu druckende Ma-
terial aus den Öffnungen austritt - in Richtung auf die
Eintrittsseite vertiefte Abschnitte mit Öffnungen auf-
weist, wobei die Abschnitte auch unterschiedlich stark
vertieft sein können. Durch die Zurückversetzung der
Oberfläche wird in diesen Abschnitten ein stärkerer
Druckauftrag des zu druckenden Materials erzielt. Dies
gibt noch größere Variationsmöglichkeiten bei der Ge-
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staltung des zu bedruckenden Gegenstandes, da durch
unterschiedliche Auftragsdicken eine Strukturierung
des Druckauftrages hergestellt werden kann. Hierdurch
können besondere Effekte erzielt werden, die mit her-
kömmlichen Siebdruckformen nicht erzielbar waren.
[0023] Die Herstellung solcher vertiefter Abschnitte
kann in entsprechend gestalteten Formen oder durch
mechanische oder thermische Oberflächenabtragung
erfolgen. Eine besonders einfache Herstellungsmetho-
de besteht darin, mit Hilfe des Lasers von der Austritts-
seite her konische Öffnungen derart einzubrennen, daß
die Stege zwischen den Öffnungen austrittsseitig ver-
kürzt sind. Die Tiefe der Abschnitte kann dadurch vor-
gegeben werden, daß die Öffnungen unterschiedlich
tief eingebrannt werden, so daß die Öffnungsränder auf
der Austrittsseite sich überschneiden und unterschied-
lich tief zu liegen kommen. Bei gleichem Öffnungsab-
stand und bei gleicher Konizität ergeben sich hierdurch
auf der Eintrittsseite unterschiedliche Öffnungsquer-
schnitte, die um so größer sind, je tiefer die Öffnungen
eingebrannt worden sind.
[0024] Eine andere Möglichkeit, die Tiefe der Ab-
schnitte vorzugeben, besteht darin, daß die Öffnungen
in den vertieften Abschnitten mit einem geringeren Mit-
tenabstand eingebrannt werden als in den nicht vertief-
ten Abschnitten, so daß auch auf diese Weise eine Ver-
kürzung der Stege zwischen den Öffnungen bewirkt
wird. Beide Maßnahmen können auch miteinander
kombiniert werden.
[0025] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher veranschaulicht. Es
zeigen:

Figur 1 den unteren Teil einer Rotationssiebdruck-
form im Querschnitt mit schrägen, aber zylin-
drischen Öffnungen und

Figur 2 den unteren Teil einer weiteren Rotations-
siebdruckform im Querschnitt mit konischen
Öffnungen.

[0026] Figur 1 zeigt den unteren Teil einer Rotations-
siebdruckform 1, welche mit einer Mantellinie auf einer
ebenen Unterlage 2 aufliegt. Die Rotationssiebdruck-
form 1 hat eine rohrförmige Siebwandung 3 aus einem
faserverstärkten Kunststoff.
[0027] In die Siebwandung 13 ist eine kanalförmige
Öffnung 4 mittels eines Lasers eingebrannt. Die Öffnung
4 hat eine Achse 5, die im Winkel zur Radialen 6 der
Rotationssiebdruckform 1 verläuft, d.h. die Öffnung 4 ist
schräg in Umfangsrichtung geneigt, und zwar derart,
daß sie schräg in Richtung auf die vorgesehene Dreh-
richtung (Pfeil A) der Rotationssiebdruckform 1 geneigt
ist. Hierdurch ergibt sich ein günstigerer Winkel für das
Einrakeln des zu druckenden Materials in die Öffnung 4.
[0028] Figur 2 zeigt eine Rotationssiebdruckform 11,
welche mit einer Mantellinie auf einer ebenen Unterlage
12 aufliegt, bei der es sich um die zu bedruckende Flä-

che handelt. Die Rotationssiebdruckform 11 hat eine
rohrförmige Siebwandung 13 aus einem faserverstärk-
ten Kunststoff.
[0029] In die Siebwandung 3 sind kanalförmige Öff-
nungen 14 mittels eines Lasers eingebrannt. Die Öff-
nungen 14 haben Konusform, d.h. sie verbreitern sich
von der innenliegenden Eintrittsseite 15 zur außenlie-
genden Austrittsseite 16. Dabei haben sämtliche Öff-
nungen 14 die gleiche Konizität und gleichen Mittenab-
stand.
[0030] Im allgemeinen werden die Öffnungen 14 nur
soweit eingebrannt, daß ihre austrittsseitigen Öffnungs-
ränder Abstand zueinander haben, die Siebwandung 13
also in diesen Bereichen die normale Dicke hat, wie dies
in der Darstellung im mittleren Bereich gegeben ist. Dar-
an schließen sich jedoch Abschnitte 17, 18 an, bei de-
nen die Öffnungen 14 so tief eingebrannt sind, daß sich
vergrößerte eintrittsseitige Öffnungsquerschnitte erge-
ben und die austrittsseitigen Ränder gegenüber der
Kontur der Siebwandung 13 zurückversetzt sind, d.h.
die Stege - beispielhaft mit 19 bezeichnet - zwischen
den Öffnungen 14 sind austrittsseitig verkürzt, so daß
die Öffnungen 14 in den Abschnitten 17 und 18 entspre-
chend kürzer sind. Dies bewirkt in den Abschnitten 17
und 18 einen entsprechend der Verkürzung dickeren
Auftrag des zu druckenden Materials auf die Unterlage
12. Durch Bestimmung der Einbrenntiefe kann somit die
Schichtdicke und damit der Auftrag auf die Unterlage 12
entsprechend einer gewünschten Struktur angepaßt
werden, ohne daß es weitere Bearbeitungsschritte für
die Zurückversetzung der Abschnitte 17, 18 gegenüber
der Kontur der Siebwandung 13 bedarf.

Patentansprüche

1. Siebdruckform (1, 11) mit einem Sieb (3, 13), in dem
Öffnungen (4, 14) in den für den Durchtritt eines zu
druckenden Materials vorgesehenen Bereichen
vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, daß
das Sieb (3, 13) aus einem mit Fasern verstärktem
Kunststoff besteht, in dem die Öffnungen (4, 14)
eingebrannt sind.

2. Siebdruckform nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Fasern Glasfasern, Kohlen-
stoffasern und/oder Borfasern sind.

3. Siebdruckform nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Fasern einen Durchmesser von
maximal 5 bis 13 µ haben.

4. Siebdruckform (1, 11) mit einem Sieb (3, 13), in dem
Öffnungen (4, 14) in den für den Durchtritt eines zu
druckenden Materials vorgesehenen Bereichen
vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, daß
das Sieb (3, 13) aus einem Kunststoff besteht, der
nicht oder nicht mit Fasern verstärkt ist und in dem
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die Öffnungen (4, 14) eingebrannt sind.

5. Siebdruckform nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß das Sieb als ein
Flachsieb oder ein Rotationssieb (3, 13) ausgebil-
det ist.

6. Siebdruckform nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff ein
Duroplast, insbesondere ein Kunststoffharz, ist.

7. Siebdruckform nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß das Sieb (3, 13) ei-
ne Dikke von 0,5 bis 1,5 mm hat.

8. Siebdruckform nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß sich die Öffnungen
(4) schräg zur Oberfläche des Siebes (3) erstrek-
ken.

9. Siebdruckform nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß das Sieb (13) auf
seiner Austrittsseite (16) in Richtung auf die Ein-
trittsseite (15) vertiefte Abschnitte (17, 18) mit Öff-
nungen (14) aufweist.

10. Siebdruckform nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Abschnitte (17, 18) unterschied-
lich stark vertieft sind.

11. Siebdruckform nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, daß sich die Öffnungen (14) in
den vertieften Abschnitten (17, 18) zur Austrittssei-
te (16) hin konisch derart verbreitern, daß die Stege
(19) zwischen den Öffnungen (14) austrittsseitig
verkürzt sind.

12. Siebdruckform nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Öffnungen (14) in den ver-
tieften Abschnitten (17, 18) zur Eintrittsseite (15) hin
tiefer eingebrannt sind als in den nicht vertieften Ab-
schnitten.

13. Siebdruckform nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, daß die Öffnungen (14) in den
vertieften Abschnitten (17, 18) einen geringeren
Mittenabstand haben als in den nicht vertieften Ab-
schnitten.

14. Verfahren zur Herstellung einer Siebdruckform (1),
bei der Öffnungen (4, 14) für den Durchtritt von zu
druckendem Material vorgesehen werden, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Platte oder ein
Rohr aus einem faserverstärkten Kunststoff herge-
stellt wird und daß dann die Öffnungen (4, 14) mit-
tels eines Lasers eingebrannt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-

zeichnet, daß die Platte bzw. das Rohr dadurch
hergestellt wird, daß der Kunststoff auf eine ebene
Unterlage bzw. eine Walze aufgebracht und die Fa-
sern in den Kunststoff eingebettet werden.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Platte bzw. das Rohr auf der der
Unterlage bzw. der Walze abgewandten Seite ge-
schliffen wird.

17. Verfahren zur Herstellung einer Siebdruckform (1,
11), bei der Öffnungen (4, 14) für den Durchtritt von
zu druckendem Material vorgesehen werden, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Platte oder ein
Rohr aus einem nicht oder nicht mit Fasern ver-
stärkten Kunststoff hergestellt wird und daß dann
die Öffnungen (4, 14) mittels eines Lasers einge-
brannt werden.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß Öffnungen (4, 14) nur
in den Bereichen eingebrannt werden, die für den
Durchtritt des zu druckenden Materials bestimmt
sind.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß die Öffnungen (4)
schräg zur Oberfläche des Siebes eingebrannt wer-
den.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, daß auf der Austrittsseite
(16) des Siebes (13) in Richtung auf die Eintrittssei-
te (15) vertiefte Abschnitte (17, 18) dadurch gebil-
det werden, daß auf der Austrittsseite (16) Siebma-
terial abgetragen wird.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Abtragen des Siebmaterials mit-
tels eines Lasers erfolgt.

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Abtragen dadurch bewirkt wird,
daß die Öffnungen (14) in den vertieften Abschnit-
ten (17, 18) so eingebrannt werden, daß die Stege
(19) zwischen den Öffnungen (14) austrittsseitig
verkürzt sind.

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Öffnungen (14) in den vertieften
Abschnitten (17, 18) zur Eintrittsseite (15) hin tiefer
eingebrannt werden als in den nicht vertieften Ab-
schnitten.

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Öffnungen (14) in den ver-
tieften Abschnitten (17, 18) mit einem geringeren
Mittenabstand eingebrannt werden als in den nicht
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vertieften Abschnitten.
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